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1 Ausgangslage 
Mit der Umsetzung des Wasserbauplans «Chüelibach, Hochwasserschutz Dorf Schüpfen » verän-

dert sich der Gewässerunterhalt. Das vorliegende Unterhaltskonzept regelt die Massnahmen und 

die Zuständigkeiten. Es gilt auch für die Bau- resp. Betriebsphase zur Bekämpfung der Neophyten.  

2 Zielsetzung 
Ziel der Pflege und des Unterhaltes ist die Wahrung der Hochwassersicherheit (Abflusskapazität 

und Böschungsstabilität) sowie die Förderung und Erhalt von wertvollen Lebensräumen. Die Pfle-

geeingriffe sind nur wenn nötig durchzuführen, dazu sind schonende Bearbeitungsmethoden zu 

wählen. Die Schonzeiten einzelner Tierarten sind zu berücksichtigen (vgl. Tabelle 1). 

3 Perimeter 
Der Perimeter des Unterhaltskonzept entspricht dem Projektperimeter des Wasserbauplans und er-

streckt sich entlang dem Chüelibach durch das Siedlungsgebiet von Schüpfen. Der Projektperime-

ter ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Übersicht Projektperimeter (rot).  Quelle Kartenausschnitt: www.map.geo.admin.ch. 

4 Unterhaltsarbeiten 

4.1 Entwicklungspflege 

Während den ersten 3 Jahren nach der Realisierung des Wasserbauplans ist für die neu angeleg-

ten Böschungen eine Entwicklungspflege vorzusehen, danach folgt der normale Unterhalt, welcher 

keine zeitliche Beschränkung aufweist.  

4.1.1 Gewässerraum 

Bereich Massnahme Zeitraum 

Gehölze / Sträucher • Kleine Einzelgehölze oder Gehölzgrup-

pen bei Bedarf mit Pfählen markieren 

und allenfalls Schutz vor Wildverbiss 

anbringen. 
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Bereich Massnahme Zeitraum 

• Bei Gefahr des Überwachsens und Ver-

drängens der Gehölze durch Kraut- 

oder Graspflanzen ist die Vegetation 

unmittelbar um die neugepflanzten Ge-

hölze niederzutreten oder zu mähen. 

• Evtl. Erziehungsschnitte einzelner Ge-

hölze vorsehen. 

• Wässern in Extremtrockenperioden 

Extensivwiese • Säuberungsschnitte oder selektives 

Ausreissen von unerwünschten Einzel-

pflanzen (Unkraut), bevor diese zu blü-

hen beginnen (evtl. mehrere Schnitte 

notwendig). 

• Schnitthöhe ca. 10 cm  

• Schnittgut abführen 

• Wenn möglich ist auf den Einsatz von 

Rotatons-, Fadenmäher und Mulchge-

räten zu verzichten. 

 

Krautsaum • vgl. Extensivwiese  

Hochstaudenflur / 

Röhricht 

• vgl. Extensivwiese  

Neophyten • Bekämpfung je nach Pflanze (ausreis-

sen, ausstechen oder ausgraben) ent-

sprechend den Merkblättern der Info 

Flora (www.infoflora.ch) 

Regelmässig wäh-

rend des gesamten 

Jahres 
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4.2 Ordentliche Unterhaltsarbeiten  

4.2.1 Gewässerraum 

Bereich Massnahme Zeitraum 

Gehölze / Sträucher • Gehölze abschnittweise pflegen (Länge 

ca. 50 m), kein Kahlschlag der Gehölze 

auf gesamter Länge. 

• Pro Jahr max. 1/3 der Länge der Besto-

ckung pflegen 

• Bei Bedarf randliches Zurückschneiden 

von Gehölzen / Sträuchern zur Einhal-

tung von notwendigen Abständen / 

Lichtraumprofile. 

• Langsam wachsende und zu fördernde 

Gehölze (Schwarzdorn, Kreuzdorn, Ge-

meiner Schneeball, Wolliger Schnee-

ball, Berberitze etc.) werden stehen 

gelassen. Bei Bedarf werden nur ein-

zelne Äste und Teilstämme entfernt 

oder lange Äste eingekürzt (Auslich-

ten). Kein Einsatz von Heckenmähern 

oder Mulchgeräten. 

• Schnellwachsende Sträucher und 

Bäume (Weiden, Erlen, Eschen, Hasel) 

werden selektiv durch einen bodenna-

hen Schnitt (10 cm über Boden) auf 

Stock gesetzt. 

• Das Schnittgut ist abzuführen oder vor 

Ort für das Anlegen oder die Erneue-

rung von Kleinstrukturen (bspw. Ast-

haufen) zu verwenden. 

Alle 8 - 10 Jahre 

(periodisch oder bei 

Bedarf) zwischen 

Oktober und März. 

Extensivwiesen • Extensivwiesen mind. 1x pro Jahr mä-

hen.  

• Blumen gut verblühen lassen. 5-10% 

der Fläche als Altgrasstreifen stehen 

lassen. 

• Schnitthöhe ca. 10 cm  

• Schnittgut ca. 3 Tage auf Fläche trock-

nen (Bodenheu) und abführen oder 

teilweise zur Ergänzung von Asthaufen 

verwenden. 

• Wenn möglich ist auf den Einsatz von 

Rotatons-, Fadenmäher und Mulchge-

räten zu verzichten 

 

1. Schnitt ab 15. Juli 

2. Schnitt frühes-

tens nach 8 Wochen 

Wartezeit  

 

Krautsaum • Krautsäume entlang von Gehölzen ab-

schnittsweise mähen.  

• Maximal 2 Schnitte pro Jahr 

• Alternierend ca. 1/3 der Vegetation 

über den Winter stehen lassen. 

• Schnitthöhe ca. 10 cm  

ab 15. Juni 
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Bereich Massnahme Zeitraum 

• Schnittgut ca. 3 Tage auf Fläche trock-

nen (Bodenheu) und abführen oder 

teilweise zur Ergänzung von Asthaufen 

verwenden. 

• Wenn möglich ist auf den Einsatz von 

Rotatons-, Fadenmäher und Mulchge-

räten zu verzichten 

Hochstaudenflur / 

Röhricht 

• Hochstaudenflur / Röhricht ab-

schnittsweise mähen (Länge ca. 

100 m) 

• Verzicht auf beidseitiges Mähen der 

Böschungen zum selben Zeitpunkt. 

• Ufersaum unmittelbar am Wasser (ca. 

0.5 m) stehen lassen. 

• Schnitthöhe ca. 10 cm  

• Schnittgut ca. 3 Tage auf Fläche trock-

nen (Bodenheu) und zum Anlegen von 

Kleinstrukturen (Streuhaufen) verwen-

den, Rest abführen. 

• Wenn möglich ist auf den Einsatz von 

Rotatons-, Fadenmäher und Mulchge-

räten zu verzichten 

ab 1. September 

Neophyten 

 

• Bekämpfung je nach Pflanze (ausreis-

sen, ausstechen oder ausgraben) ent-

sprechend den Merkblättern der Info 

Flora (www.infoflora.ch) 

Regelmässig wäh-

rend des gesamten 

Jahres 

4.2.2 Schutzbauwerke und Durchlässe 

Bereich Massnahme Zeitraum 

Gerinnequerschnitt • Abholzen von Bäumen und Sträucher 

im Abflussquerschnitt zur Gewährleis-

tung der Abflusskapazität 

Alle 5 Jahre zwi-

schen Oktober und 

März 

Holzverbau (Grünholz-

schwellen, Faschinen)  

• Visuelle Kontrolle bezüglich Zustand Alle 3 – 5 Jahre zwi-

schen November - 

Februar 

Blockverbauungen 

(Blockriegel, Blocks-

ätze) 

• Visuelle Kontrolle der Blockverbauun-

gen auf Unterspülungen und lokale 

Schäden 

Alle 3 – 5 Jahre zwi-

schen November - 

Februar 

Geschieberückhalte-

raum 

• Kontrolle der Auflandungen 

• Ausbaggern der Geschieberückhalte-

räume falls Auflandungen > 0.5 m ge-

genüber Zustand nach Bauabschluss. 

• Zugabe von bis zu 60 m3 unverändertes 

Material aus Geschieberückhalteraum 

in Geschieberückgabebereich unter-

halb Dorfstrasse 

• Das Material soll so zugegeben wer-

den, dass es beim nächsten Hochwas-

Mind. 1 x pro Jahr 

zwischen August – 

September, sowie 

nach grösseren 

Hochwasserereig-

nissen 
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Bereich Massnahme Zeitraum 

ser durch den Ausfluss der Entlas-

tungsleitung angeströmt und abtrans-

portiert wird 

Damm • Visuelle Kontrolle Zustand 

• Abholzen von Bäumen und Sträucher, 

welche die Dammstabilität gefährden 

Alle 5 Jahre zwi-

schen Oktober und 

März 

Schwemmholzrechen • Visuelle Kontrolle Zustand 

• Entfernen angesammeltes Material 

Mind. 1 x pro Jahr 

Durchlässe und Brü-

cken 

• Visuelle Kontrolle Zustand der Bau-

werke (Risse, feuchte Stellen, Be-

tonabplatzungen, Deformationen usw.) 

Alle 5 Jahre 

 

4.2.3 Schonzeiten 

Tabelle 1: Schonzeiten 

Fachbereich / Tier Monate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fischerei / Bachforelle             

Wildtiere / Vögel             

Wildtiere / Biber             

Wildtiere / Amphibien             

             

  Schonzeit  teilweise Schonzeit 

4.3 Ausserordentliche Unterhaltsarbeiten  

Nach grösseren Hochwasserereignissen sind ausserordentliche Unterhaltsarbeiten durchzuführen. 

Die Schutzbauwerke (Geschiebablagerungsraum, Entlastungsbauwerk) sollen von Schwemmholz 

und Geschiebe befreit werden, um den notwendigen Abflussquerschnitt wiederherzustellen. Zudem 

ist eine visuelle Kontrolle der Bauwerke und Verbauungen analog ordentliche Kontrollen durchzu-

führen. Gehen Hinweise aus der Bevölkerung oder Anstössern ein, sind diese ebenfalls vor Ort zu 

überprüfen. 

5 Zuständigkeiten 
Für die Arbeiten verantwortlich ist grundsätzlich der Gemeindeverband Lyssbach, sofern nicht an-

derweitig vereinbart. 

 

Der Unterhalt wird wie folgt geregelt: 

– Die Schutzbauwerke (Damm, Entlastungsbauwerk, Entlastungsleitung, Auslaufbauwerk) werden 

vom Gemeindeverband Lyssbach unterhalten. 

– Das bestehende Gerinne durch das Siedlungsgebiet von Schüpfen wird weiterhin durch den Ge-

meindeverband Lyssbach unterhalten.  

– Der Gemeindeverband Lyssbach ist zuständig für die Umsetzung des Biberkonzepts. 

– Der Kanton ist zuständig für den Unterhalt des Durchlasses Dorfstrasse (Kantonsstrasse), inkl. 

dem offenen Gerinne 5 m ober- und unterhalb des Durchlasses.  

6 Verfahren 
Der Unterhalt des Chüelibachs erfolgt im Rahmen des ordentlichen Gewässerunterhalts. Grundlage 

bildet das kantonale Wasserbaugesetz (WBG Art. 35).  
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Alle Arbeiten in und am Gewässer erfordern die Bewilligung durch die zuständige Stelle, egal ob 

diese subventionsberechtigt sind oder nicht. 

Gewässerunterhaltsarbeiten können im Rahmen einer Unterhaltsanzeige durchgeführt werden. Gel-

ten die Massnahmen als wesentlicher Gewässerunterhalt werden diese mit 33% vom Kanton Bern 

subventioniert.  

Instandstellungsarbeiten an bestehenden Hochwasserschutzbauten, welche über den eigentli-

chen Gewässerunterhalt hinausgehen können im Rahmen eines Instandstellungsprojekte (ISP) 

durchgeführt werden. Der Subventionsanteil von Bund und Kanton beträgt 60%.  

7 Hinweise 
Die Pflege der Ufervegetation soll grundsätzlich gemäss den Merkblättern der Kantonsverwaltung 

„Unterhalt von Uferböschungen“ und „Unterhalt von Wiesenbächen“ ausgeführt werden. Diese sind 

im Anhang aufgeführt. Die Bekämpfung der Neophyten erfolgt gemäss den Merkblättern der Info 

Flora (www. infoflora.ch).
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Anhang A Merkblätter der Kantonsverwaltung 

A.1 Unterhalt von Uferböschungen 
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A.2 Unterhalt von Wiesenbächen 
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Was sind Wiesenbäche ? 

 
Wiesenbäche, darunter sind auch Wiesengräben aller Art zu verste-
hen, sind natürliche oder von Menschenhand geschaffene Fliessge-
wässer oder Gewässersysteme. Sie unterscheiden sich aufgrund 
ihrer geringeren Breite (< 2 m) von kleinen Flüssen und Kanälen. Sie 
durchfliessen die offene Kulturlandschaft und sind nicht oder nur 
vereinzelt gruppenweise bestockt. 
 

Bedeutung als Lebensraum Naturnah unterhaltene Wiesenbäche mit ihren unterschiedlichen 
Pflanzengesellschaften bilden Lebensräume für Fische, Krebse, 
Amphibien, Reptilien (Ringelnatter), Vögel (Rohrsänger, Rohrammer, 
etc.) und Insekten (Libellen, Tag- und Nachtfalter, Heuschrecken). 
Für verschiedene, seltene und gefährdete Libellenarten stellen sie 
die letzten Rückzugsgebiete dar. Diese Gewässer haben auch die 
Funktion von Verbindungselementen, entlang welchen Pflanzen und 
Tiere wandern und sich ausbreiten können.  
 

Natürliche Entwicklung Gewässer mit geringen Längsgefälle unterliegen einer natürlichen 
Vegetationsentwicklung, in deren Verlauf sich verschiedene Lebens-
gemeinschaften ablösen. Nach dem Unterhalt wird das Gewässer 
zuerst von Pionierarten (z.B. lichtbedürftige Pflanzen) besiedelt. Mit 
der Zeit wachsen Röhrichtpflanzen vom Ufer her ein, beschatten das 
Gewässer und verdrängen die Pionierarten. Schliesslich verlandet 
das Gewässer ganz und die Lebensgemeinschaft des Grabens wird 
durch Arten der Riedwiesen abgelöst. 
 

Jährlicher Unterhalt Ein jährlicher bedarfsorientierter Unterhalt von Wiesenbächen ist 
einem periodischen grossen Unterhalt vorzuziehen. Dabei sind die 
Wasser- und Röhrichtpflanzen über der Gewässersohle zu schnei-
den und aus dem Gewässer zu entfernen. Dieser Pflegeschnitt ver-
langsamt das Zuwachsen des Gewässers und vermindert damit die 
Häufigkeit von grossen Eingriffen. Es ist weiter darauf zu achten, 
dass bei der Bewirtschaftung oder beim Streueschnitt in Gewässer-
nähe das Bach- bzw. Grabenprofil nicht beeinträchtigt wird. 
 

Weitergehender Unterhalt Nebst dem jährlichen Unterhalt werden, je nach Fliessgeschwindig-
keit, Wassertemperatur und Nährstoffbelastung, periodisch grössere 
Unterhaltsmassnahmen erforderlich. Neben den Zielen zur Wieder-
herstellung des Abflussprofiles sind auch die Ziele zur Erhaltung 
eines artenreichen Lebensraumes für Pflanzen und Tiere zu berück-
sichtigen.  U
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 Anforderungen an den Unterhalt 
Wertvolle Uferstreifen 
dank gezieltem Unterhalt 
 

• Die Uferstreifen auf beiden Seiten der Gewässer auf eine Breite 
von mind. 3 m ab Böschungsoberkante ausdehnen 

• Mit der Pflege der Uferstreifen, nach den untenstehenden Richt-
linien, wird eine vielfältige Ufervegetation gefördert 

• Keine chemischen Hilfsstoffe und Dünger in den Uferstreifen 
(mind. 3 m ab Böschungsoberkante) verwenden 

• Kein Bau- und Erdmaterial, Holz, Siloballen, Abfälle und keine 
Fahrzeuge in den Uferstreifen zwischendeponieren und ablagern 

• Die Uferstreifen nicht beweiden 
• Unterhaltsarbeiten im Spätsommer ausführen 
 

Abschnittsweiser Unterhalt • Pflegearbeiten nur abschnittsweise ausführen 
• Ein Abschnitt soll nicht mehr als ein Drittel der Gewässerlänge, 

aber höchstens 50 m umfassen 
• Benachbarte Abschnitte nicht im gleichen Jahr pflegen 
• Pro Gewässerabschnitt nicht beide Uferseiten im gleichen Jahr 

mähen bzw. ausräumen 
• Pflegearbeiten immer von unten nach oben ausführen  
 

Mahd des Uferstreifens • Die gleichen Uferabschnitte nur alle 2 - 3 Jahre schneiden 
• Mahd der Uferstreifen im August und September 
• Ausführung mit Sense oder Balkenmäher  
• Keine Motorsensen, Schlegel- oder Saugmäher einsetzen  
• Schnittgut an Ort trocknen und abführen  
• Schnittgut landwirtschaftlich verwerten oder kompostieren 
 

Entkrautung der Gewässersohle • Die gleichen Gewässerabschnitte nach Bedarf, jedoch höchstens 
alle 2 - 3 Jahre, entkrauten 

• Entkrauten der Sohle im August und September 
• Wasser- und Röhrichtpflanzen über der Sohle schneiden 
• Ausführung mit Sense oder Mähkorb 
• Gewässersohle und Uferlinie nicht verletzen  
• Schnittgut aus dem Gewässer entfernen, ausserhalb der Ufer-

vegetation zwischendeponieren und nach 2 – 3 Tagen abführen 
• Schnittgut kompostieren oder deponieren 
 

Räumung des Abflussprofils • Die einzelnen Gewässerabschnitte nach Bedarf, jedoch höchs-
tens alle 3 - 5 Jahre, ausräumen 

• Räumung des Abflussprofils im August und September  
• Pro Gewässerabschnitt nicht beide Uferseiten im gleichen Jahr 

ausräumen 
• Ausführung von Hand oder mit Mähkorb 
• Keine Bagger oder Grabenfräsen einsetzen 
• Aushubmaterial gut abtropfen lassen, ausserhalb der Ufer-

vegetation zwischendeponieren und nach 2 – 3 Tagen abführen 
• Aushubmaterial ordentlich deponieren 
 

Bewilligungspflicht • Unterhaltsarbeiten in Gewässern, in Uferbereichen und der Ufer-
vegetation (Schilf, Seggen, Binsen, Hochstauden, Uferbesto-
ckung) erfordern eine Bewilligung 

• Die Bewilligung wird im Rahmen der Unterhaltsanzeige durch den 
zuständigen Fischereiaufseher erteilt 

 
Auskunft erteilt: • Amt für Landwirtschaft und Natur, Abt. Naturförderung  

Schwand, 3110 Münsingen  (Tel. 031/720‘32’20)  
• Fischereiinspektorat des Kantons Bern 

Schwand, 3110 Münsingen  (Tel. 031/720‘32’40) 
 
 

Dieses Merkblatt ergänzt das Merkblatt „Unterhalt von Uferböschungen“ (839.15). Die beiden Merkblätter sind 
beim Tiefbauamt des Kantons Bern, Grundlagen Wasserbau, Reiterstrasse 11, 3011 Bern erhältlich. 
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